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SCHREIBEN DES [ SALZDIREKTORS VON LUZERN, JAKOB] BALTHASAR,[AN
DEN INHABER DES SALZMONOPOLSIN ZUG, STADT- UND AMTS¬
RAT BEAT JAKOB II . ZURLAUBEN]

"Empfange die Ehr Meines . . . herren Vetteren an mein Wenigkeit von dem 12.
•

Currentis Erlassene . . . Zeilen , aus welchem Ersächen , was beschaffenheit es

habe mit der Salzfactori , undt wohin sich . . . Schwager Pannerherr [ von Stadt

und Amt Zug , Oswald ] Colin  leiten lassen , welches Mich an Jhme selbsten

Zimblich Exponiert , da massen die Sache nit mehr wie ab ante , sonderen die

[Salz - ] Contracten beschlossen , auch mit denen Fuehrleuthen überkommen ist,

also das bey der selben äbenderung vast [ unvermeidlich] . . . confusion Einer

seits Erwachsen Muess , aus disen undt andern Ursachen , undt weilen das durch

Unerheitten , nit mehr ganz in Meinen handteti ist , habe , wie wohl Zu Erachten,

damit tadel , undt ge fahr Mir selbsten bey so bewandten dingen ableinen , hö-

cheren Rath ansuechen müessen da dan so vil Erhoben , dass nichts , oder schwär-

lich an beschlossenem Contract Mehr was Zu Endtren seye . Nun bekenne dass

Herren Rathsherren [ von Stadt und Amt Zug , Ochsenwirt Joachim ] Merzen



säl . in Desolation sitzender haushaltung mehr dan gern dienstlich sein wolte.

Jch siche aber nit 3 das vermitlest der Continuation Zwey Jähriger saltz Fac-

tori Verwaltung Jhnen ein merkliches könne oder Erklekhliches Möge Zugelegt

werden ; also Mich in mehrers auszulassen 3 mir nit Erlaubt ist 3 als das der

Mit Pannerherr [ Kolin ] Errichtete Contract bestahnn 3 undt der selbe Mir Zu

handen Mgh [ Schultheiss und Rat von Luzern ] für das saltz anthworth Zu geben

pflichtig sein solle . Mit diser gedachten Condicion 3 wan Er H. Pannerher oder

wegen denen Fuehren ; oder der pferdten einstellung in das Wirtzhaus bey dem

Ochsen [ in Zug] 3 oder sonsten in was andrem dienstlich sein mag3 stehet es

bey dem selben . Hochgeehrter Herr . . . Jch wolte weith lieber 3 über dergestal-

ten angeloffenes 3 undt vast durch aller leüthen Mäüler geloffenes geschäft

von Mundt3 als mit der Fäder das Mehrere sagen ; dan freilich were anfangs in

dem Stand 3 in die handt desselben Zu übergeben 3 so Ex post facto 3 undt aus

so namhafter der Sachen abenderung kümerlich Standthaft hette pleiben können 3

Mit Contentement des herren Pannerherren die factori Einzurichten 3 daraus . . .

herr Vetter . . . die guethheith habe den Schluss Zumachen } dass in allweg , wo

etwas von mir dependiert alein dessen hochschezbare bevelch in allen Vorfal-

lenheiten praeferieren werde ".

Original AH 57 , 49 - 50
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